
STADT HEIDENAU
- Der Bürgermeister - Heidenau, 02.03.2022

Abstimmungsergebnis:

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.

Anwesend

JA-Stimmen

NEIN-Stimmen

Enthaltungen

zugestimmt   
abgelehnt   
zurückgestellt   
Weiterleitung ohne Beschluss   

Schriftführer (Unterschrift)

Beschlussvorlage Nr.

033/2022
Dez/Amt: II / 40.

Bearbeiter: Stäps, Christin

Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche:
I., II., 20., 32.

Beratungsfolge Status Termin Behandlung

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 15.03.2022 Vorberatung
Stadtrat öffentlich 31.03.2022 Beschlussfassung

Betreff:

Entgelte für das Albert-Schwarz-Bad

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Heidenau beschließt die in der Anlage 033/2022-1 aufgeführten
Entgelte für das Albert-Schwarz-Bad ab dem Jahr 2022.

Der Betriebsführer, die Technische Dienste Heidenau GmbH, hat diese Entgelte
anzuwenden.

Alle nicht in der Anlage aufgeführten Entgelte aus der weiteren Nutzung des Albert-Schwarz-
Bades für Ausleihgebühren, Kabinennutzungen, Gebühren für Schwimmkurse, Werbung,
Sondernutzungen u. a. setzt der Betriebsführer in eigener Verantwortung im Sinne einer
wirtschaftlichen Handhabung fest.

In Sonderfällen kann die Stadtverwaltung für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Heidenau Abweichungen zur Entgeltordnung festlegen. Diese sind schriftlich dem
Betriebsführer zeitnah mitzuteilen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt HH-Jahr:

Buchungsstelle : 42.42.01.10/343100

Beträge in €

 Mittel stehen haushaltsseitig zur
Verfügung

 Mittelbedarf

Folgeaufwand (jährlich)

 davon Abschreibungen

 davon Sachkosten

 davon Personalkosten

Folgeertrag (jährlich) 16.000,00

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Erhöhung der Einnahmen durch höhere Entgelte

Erläuterung:

Seit dem Jahr 2016 wurden für die Erhöhung der Attraktivität des Albert-Schwarz-Bades
umfassende Sanierungen und Investitionen vorgenommen. Unter anderem entstanden ein
Matsch- und ein Wasserspielplatz für Kleinstkinder, eine Sonnenbank am Springerbecken,
zusätzliche PKW und Moped-Parkflächen, barrierefreie Durchschreitbecken, Riesenschach
und XXL-Mensch-ärgere dich-nicht, eine Beachanlage, und ein FKK Bereich. Das
abwechslungsreiche und ansprechende Angebot steigert erheblich die Freizeitqualität der
Besucher.

Die letzte geänderte Entgeltordnung trat im Jahr 2016 mit Beschluss Nummer 015/2016 in
Kraft. Hier erfolgte eine Anpassung an die im Umland bestehenden Freibäder.

Die Betreibung des Albert-Schwarz-Bades ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt Heidenau
und stellt einen bedeutenden Bestandteil der Freizeitinfrastruktur dar. Doch die seit 2016
gestiegenen Personal-, Betriebs- und Verbrauchskosten machten eine Überprüfung der
Entgelte anhand des Kostendeckungsgrades erforderlich. So betrug der
Kostendeckungsgrad der jeweils letzten 3 Jahre in den Jahren 2018 44%, 2019 40% und
2020 37%, wobei eine Deckung der Kosten bei 100% gegeben ist. Eine Kostendeckung von
100% würde jedoch unsoziale und nicht mehr vertretbare Eintrittspreise voraussetzen und
wird im Rahmen einer freiwilligen kommunalen Aufgabe auch nicht angestrebt. Mit der
Erhöhung der Entgelte im Albert-Schwarz-Bad soll ein Kostendeckungsgrad von ca. 45%
erreicht werden.

Mit den neuen Entgelten werden die Preiskategorien, ausgenommen der Kindertarife,
moderat angepasst. Der Tagestarif für Erwachsene, einzelne Familienmitglieder sowie der
Gruppentarif für Betreuer sollen um jeweils 1,00 € erhöht werden.
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Der Tagestarif für ein Kind wird nicht erhöht und verbleibt bei 3,00 €. Geburtstagskindern bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr soll auf Nachweis freier Eintritt ins Bad gewährt werden.

Der Familientarif wird zur besseren Verständlichkeit vereinfacht. So soll der Familientarif
zukünftig zwei Erwachsene und ein Kind beinhalten, wobei jede weitere Person zum
normalen Tarif dazu gebucht werden kann. Damit erhält jede Familie, unabhängig von der
Anzahl ihrer Familienmitglieder, den Rabatt von 2,00 €. Auch die hohe Nachfrage nach
Familiensaisonkarten soll zukünftig erfüllt werden.

Im Vergleich zu den umliegenden Freibädern würde das Albert-Schwarz-Bad analoge
Eintrittspreise erheben.

Die Inhaber der „Sächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten den Eintritt zum Kindertarif.
Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heidenau und der
Jugendfeuerwehr Heidenau erhalten weiterhin gegen Vorlage des Feuerwehr-
Dienstausweises kostenfreien Eintritt (Beschluss 099/2018).

Anlagen:

033/2022-1: Entgeltvergleich zur Nutzung des Albert-Schwarz-Bades der Stadt Heidenau

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der
Vorlage trägt eine Unterschrift!


